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für unser Problem genügt die ursprünglich allgemeine Geltung
des doppelt -gestuften Systems 82

) .
7 . Die Lex Ribuaria hat für die Auslegung karolingischer Ge¬

setze eine ganz besondere Bedeutung . Sie scheint der königlichen
Kanzlei gut bekannt gewesen zu sein . Bei der Kodifikation auf
dem Aachener Reichstage von 802 ist die Lex Ribuaria in besonders
großem Umfange als Vorlage für die anderen Gesetze benutzt
worden , wie dies allgemein anerkannt ist . Das ribuarische Reit
war das persönliche Recht des Königs, Der Ausgleich der Ver¬
schiedenheiten zwischen der Lex Ribuaria und der Lex Salica ist
Gegenstand ernster Bemühungen gewesen 83 ) . Deshalb dürfen wir
bei einem karolingischen Gesetze wie dem Capitulare Saxonicum ,
das wir später ins Auge fassen , voraussetzen , daß den fränkischen
Urhebern die Lex Ribuaria auch in ihren einzelnen Bestimmungen
bekannt war .

8. Durch die Erkenntnis , daß die Lex Ribuaria ursprünglich ein
doppelt gestuftes Bußensystem kannte , wird die Frage nahegelegt ,
ob nicht zwei Formulierungssitten , die uns in dieser Lex, aber
auch sonst begegnen , als Nachwirkungen dieses Systems aufzu¬
fassen sind .

a ) Die eine Formulierungssitte besteht darin , daß in dem Tat¬
bestände nicht nur der Stand des Verletzten , sondern auch der
Stand des Täters angegeben wird , namentlich in der Form „si in-
genuus ingenuum “

. Man kann hier von einem doppeltständischen
Tatbestände oder von einer Doppelformel reden . Solche Doppel -
formen waren bei dem Systeme der Doppelstufung durchaus not¬
wendig, während bei dem einfachen Systeme der Stand des Täters
unbestimmt bleiben mußte , wie dies in der üblichen Form „si quis
geschieht. Der Zusammenhang der Doppelform mit unserem
System ist sehr naheliegend . Er wird auch durch die Beobachtung
bestätigt . Es kann m . E . kein Zufall sein , daß die Anfangsbestim-
mungen ganz ständig den Tatbestand „ingenuus ingenuum auf-

o<s; jjurcn die Annahme Beyerles, daß die Rechtsnormen über Mund
linge erst später eingeschoben worden sind , würde das Zeugnis für h
Doppelstufung nicht beseitigt , sondern nur auf einen späteren Zeitpunl
verschoben werden.

83) Einhard (Vita Caroli c. 29) führt unter den Mißständen, die Kai
nach Annahme der Kaiserwürde zur Gesetzgebung veranlaßten , auch 3,1
„nam Franci duas habebant Ieges in plurimis locis valde diversas .
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